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GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz (GKV-WSG) – Zwischenbilanz 
und Perspektiven
Vertreter des Gesundheitswesens ziehen in Stuttgart 
eine Zwischenbilanz der Gesundheitsreform. 

baden-württemberg
report

Seit über einem Jahr ist das Gesetz zur Stärkung
des Wettbewerbs der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-WSG) in Kraft – Grund genug für
Krankenkassen, Ärzte, Wissenschaft und Politik,
eine Zwischenbilanz zu ziehen und Perspektiven
insbesondere auf regionaler Ebene zu entwickeln.
Zu der Diskussion im Stuttgarter Haus der Wirt-
schaft hatten die Landesvertretung der Ersatzkas-
senverbände VdAK/AEV, die IKK Baden-Württem-
berg und Hessen, der BKK Landesverband
Baden-Württemberg sowie die Knappschaft ein-
geladen. Wie diese Gemeinschaft der Gastgeber
für die Ausrichtung dieser Veranstaltung, in Zeiten
verstärkten Wettbewerbs zu Stande kam, entneh-
men Sie bitte dem Kommentar auf Seite 2. 

Walter Scheller, Leiter der VdAK/AEV-Landesver-
tretung konnte rund 200 Teilnehmer aus allen

Bereichen des Gesundheitswesens begrüßen, die
sich auf hochrangige Redner freuen durften, wiee
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z.B. Frau Dr. Monika Stolz, Ministerin für Arbeit und
Soziales in Baden-Württemberg und Herrn Prof. Dr.
Jürgen Wasem, Gesundheits- und Sozialwissen-
schaftler der Uni Duisburg-Essen.

Wenn der Gesundheitsfonds zum 
1. Ja nuar 2009 kommt, wird er die
Gesundheitswirtschaft in Ba den-Würt-
temberg massiv belasten. „Kassenindi-
viduelle Beitragssätze sind Vergan gen -
heit und da mit schwinden die Spiel räu -
me für Sonderleis tun gen, ebenso wie
die Berücksichtigung regionaler Kos -
ten strukturen“, erklärte Arbeits- und
Sozialministerin Dr. Monika Stolz. Da -
mit sei prak tisch das wichtigste re gio -
nale Steuerungsinstrument nicht mehr
gegeben. Bei wichtigen Stellschrauben
der Ge sund heitsreform, die in der
zwei ten Jahreshälfte 2008 noch jus -
tiert werden, hat Baden-Würt temberg
nur geringe Einflussmöglichkeiten. Den noch setze sich
die Landesregierung für den Erhalt besserer gesund-
heitswirtschaftlicher Rahmenbedingungen im Land
ein, versicherte die Ministerin – beispielsweise im
Krankenhausbereich und bei der Vergütung der Ärzte.

Die Chefs der Kassenverbände gaben ihrer Be -
fürch tung Ausdruck, dass bisher höhere Vergü -
tungen für medizinische Leistungen, beziehungs-
weise das Leis tungsniveau selbst auf den Bundes-
durchschnitt reduziert werden müssen, da die bis -

her höheren
Einnahmen 
der Kran ken -
kas sen in Ba -
den-Württem-
berg in den
bundesweiten
Fonds abflie-
ßen werden.
„Das wird nicht
von heute auf
morgen pas -
sieren, aber 
es ist unaus-
weichlich“, 
konstatierten

die Kassen-Chefs einheitlich. Gleich zeitig würden
für die Versicherten die Wahlmöglichkeiten zurück -
gehen. Der Fonds vereinheitlicht die Beiträge und
Leistungen der Kran kenkassen auf einen bundes-
weiten Durchschnitt.

B52! Nein, es handelt sich nicht um einen US Langstreckenbomber aus der Zeit
des Vietnamkrieges und auch nicht um einen neuartigen Cocktail. Der Begriff
bezieht sich in Baden-Württemberg auf die dort tätige Arbeitsgemeinschaft zwi-
schen der Landesvertretung der Ersatzkassenverbände VdAK/AEV, des Landesver-
bandes der Betriebskrankenkassen, der Innungskrankenkassen Baden-Württem-
berg und Hessen, sowie der Knappschaft. 

Diese B52-Arbeitsgemeinschaft ist in Deutschland einzigartig. Sie wurde im Jahr
2002 ins Leben gerufen. Der Name B52 wurde vom damaligen Krankenhaus-

Belegungsanteil, bzw. vom Versichertenanteil der genannten Kassen abgeleitet.

Hauptbetätigungsfeld der B52-Arbeitsgemeinschaft sind wettbewerbsneutrale Themen. Es werden Kompetenzen
gebündelt und Synergien geschaffen. Durch die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der gesetzlich Versicherten in
Baden-Württemberg bei den Einzelkassen der Arbeitsgemeinschaft versichert sind, wird die Verhandlungsführung
deutlich gestärkt. Die bisher erreichten Ergebnisse sprechen für sich.

Weitere Erfolge konnte die Arbeitsgemeinschaft erzielen:
• bei der Vertragsarbeit mit Leistungserbringern
• bei der politischen Arbeit
• bei der Arbeit im Bereich DMP 
und vielem mehr.

Auch unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wird die B52-Arbeitsgemeinschaft ihre Arbeit weiter
intensivieren. Geplant ist z.B. eine enge Zusammenarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Pflegestützpunk-
te in Baden-Württemberg.

D E R K O M M E N T A R

Walter Scheller, Leiter der
VdAK/AEV-Landesvertretung
Baden-Württemberg

Dr. Monika Stolz, Arbeits- und Sozialministerin
Baden-Württemberg
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In diesem Zusammenhang for-
derte Dr. Matthias Geiser, Ge -
schäftsführer der Baden-Württem-
bergischen Krankenhausgesell-
schaft, dass bestehende und be -
währte Versor gungs strukturen
nicht ge fährdet werden dürften.

Der Vorsitzende des Vorstandes
der Kas sen ärztli chen Vereinigung
Baden-Württemberg, Herr Dr.
Achim Hoffmann-Gold mayer
stellte die künftige Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung in Fra -
ge. Was wird aus Therapiefreiheit
und aus der freien Arztwahl der
Patienten?

In Bezug auf den Gesundheits-
fond stellte Professor Dr. Jürgen
Wasem (Universität Duisburg), einer der führenden
Gesundheitsökonomen in Deutschland, fest, dass
bereits heute interregionale Finanzverschiebungen
in erheblichem Umfang stattfinden. Diese würden
durch die Gesundheitsreform weiter modifiziert.

Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Re -
gionen zu vermeiden, müssten die Spielräume der
Krankenkassen bei der Ausgestaltung beispiels-
weise von Kollektivverträgen auf regionaler Ebene
beibehalten und funktional ausgestaltet werden.
Auch plädierte Wasem dafür, den Krankenkassen
die Möglichkeit einzuräumen, die Zu satzprämien
regional zu differenzieren. Auch so könne eine
Verzerrung des Wettbewerbs verhindert werden.

In ihrer Skepsis hinsichtlich der Weichenstellung
der Gesundheitsreform waren sich bei der Diskus-
sion alle vier Vorstände der einladenden Kassen-

verbände einig. Durch das GKV-WSG erschweren
sich für die Krankenkassen die Planungsgrundla-
gen unter anderem durch folgende Faktoren:

• Zahlungseingang der Fonds zuweisungen
• Morbi-RSA
• Konvergenzklausel
• Intransparenz durch zahlreiche Gutachten, 

Expertisen und des fehlenden Groupers

Durch den Mittelabfluss aus Baden-Württemberg
wird das Leistungs- und Vergütungsniveau gefähr-
det und die (Gesundheits)-Wirtschaft in Baden-
Württemberg geschwächt.

Gleichzeitig stellten die Gastgeber aber fest: Die
Kassen stehen im Wettbewerb untereinander, brau-
chen aber eine intensive Zusammenarbeit überall
dort, wo sie gemeinsame Interessen haben. Zentra-
les Anliegen der Kassen sei die gute Versorgung
der Versicherten.

Von links: Hugo Schüle, Vorstandsvorsitzender der
IKK Baden-Württemberg und Hessen, Konrad Ehing,
Vorstandsvorsitzender des BKK Landesverbandes Ba -
den-Würt temberg, Dr. Achim Hoffmann-Goldmayer,
1. Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg, Ulrich Conzelmann, Referatslei-
ter Krankenversicherung, Ministerium für Arbeit -
und Soziales Baden-Württemberg, Dr. Matthias Gei-
ser, Geschäftsführer der Baden-Württembergische
Krankenhausgesellschaft, Professor Dr. Jürgen Wa -
sem, Gesundheits- und Sozialwissenschaftler der
Universität Duisburg-Essen, Walter Scheller, Leiter
der VdAK/AEV-Landesvertretung Baden-Württemberg

Starke Resonanz mit 200 Teilnehmern.

GKV-WSG: Zwischenbilanz und Perspektiven



4 ersatzkassen in baden-württemberg

Allgemeines

Die Durchführung des Rettungsdienstes (Notfallret-
tung und Krankentransport) basiert auf den Vorga-
ben des Rettungsdienstgesetzes Baden-Württemberg
in der Fassung vom 16.07.1998 – geändert durch
Gesetz vom 20.11.2001 – sowie auf dem Rettungs-
dienstplan 2000 in der Fassung vom 22.05.2001.

Baden-Württemberg ist deutschlandweit das einzige
Bun desland, das zwei unabhängige Hilfsfristen im
Landesrettungsdienstgesetz, definiert durch den
Ret tungs dienstplan 2000, beinhaltet. 

In Baden-Württemberg gibt es ein sogenanntes
Ren  dez vous-System: Dies bedeutet, dass der Not -
arzt nor ma lerweise im Notarzteinsatzfahrzeug
(NEF) und die Rettungsassistenten im Rettungstrans -
portwagen (RTW) zur Notfallstelle transportiert wer-
den. Beide Fahrzeuge müssen unabhängig vonein-
ander bis spätestens 10 höchstens 15 Minuten
nach Alarmierung an der nächstliegenden Straße
zur Unfallstelle eintreffen.

Somit ist in Baden Württemberg die Versorgung
von zu rettenden Personen mit Rettungsassisten -
ten/Ret tungs sa nitätern und einem Notarzt gewähr-
leistet. 

In Baden-Württemberg gibt es 37 Rettungsdienstbe-
reiche, welche weitestgehend mit den Landkreisen
des Bundeslandes identisch sind. Vereinzelt sind
auch noch Stadtkreise integriert. 

Auf Landesebene werden die Vorgaben des Ret-
tungsdienstes im Landesausschuss Rettungsdienst
(LARD) be sprochen und beschlossen. Die Vorberei-
tung dazu er folgt in der Arbeitsgruppe Wirtschaft-
lichkeit. Mitglieder dieser Gremien sind Mitarbeiter
des Sozialministeriums, der Kostenträger und der
Leistungsträger. Vertreter der Ärzteschaft und der
Krankenhäuser sind beratend tätig.

Finanzierung

Obwohl die Notfallrettung dem Grunde nach eine
ho heitliche Aufgabe ist, obliegt in Baden-Württem-
berg die Finanzierung praktisch komplett den ge -
setzlichen Krankenkassen. Prozentual ausgedrückt
sind das 99,5 % der Kosten des gesamten Ret -
tungs dienstes.

Die Budgets bzw. die Benutzungsentgelte werden
bi la teral zwischen Leistungs- und Kostenträgern
verhandelt.

Die private Krankenversicherung beteiligt sich an
keinen Verhandlungen oder sonstigen rettungs-
dienst-relevanten Dingen. Sie profitiert allerdings
von den Ergebnissen, da die Leistungsträger den
Privatversicherten nur die mit den gesetzlichen
Kostenträgern verhandelten Be nut zungs ent gelte in
Rechnung stellen dürfen. Somit sind die Finanzie-
rungsanteile der PKV verschwindend gering.

Trotz der Komplettfinanzierung durch die gesetzli -
chen Kostenträger bestimmt das Land Baden-Würt-
temberg zum Großteil die Vorgehensweise in der
Notfallrettung. Im privatwirtschaftlichen Bereich
wür de dies als „Verträge zu Lasten Dritter“ ausge-
legt werden. Seitens der ausführenden Stellen (So -
zial ministerium, Regierungspräsidien, Landratsäm-
ter) werden bei Hilfsfristverletzungen sofort unwirt-
schaftliche Vorhaltungserweiterungen ins Spiel ge -
bracht, die wiederum von den Kostenträgern in vol-
lem Umfang finanziert werden müssten.

Somit wird deutlich, dass durch die Organisations-
struktur der Krankenkassen immer eine Grad wan -
derung zwi schen wirtschaftlicher Vorgehensweise
und perfekter Umsetzung der Notfallrettung gege-
ben ist. Auf Bundesebene wird die Ausgabenpolitik
der Kassen angeprangert und auf Landesebene
wird den Kostenträgern im Rettungsdienst eine oft
unwirtschaftliche Finanzierungspflicht auferlegt.

Da die Notfallrettung eine hoheitliche Aufgabe ist,
müss te sich das Land BW nicht nur organisatorisch,
sondern auch finanziell einbringen. Die jetzige Vor-
gehensweise widerspricht den Auflagen, die die ge -
setzlichen Kran ken kassen auf Bundesebene vom
Sozialministerium er halten haben. Die Ausgaben in
der Notfallrettung sind in Ba den-Württemberg nur
durch Verhandlungen zu be ein fluss en.

Problematik im Rettungsdienst BW

Die „doppelte“ Hilfsfrist erzeugt die derzeitig be -
kann ten Schwierigkeiten bezüglich der Einhaltung
der Hilfsfrist. Die Versorgung der Erkrankten bzw.
Verletzten wä re auch bei einer einfachen Hilfsfrist
(RTW) gewährleistet.

Aus diesem Grund sollte, wie in allen anderen Bun -
des ländern üblich, die notärztliche Hilfsfrist vom
Ge setz ge ber überprüft und ggf. durch Änderung
des Rettungsdienstgesetzes BW abgeschafft werden.
Zur Versorgung von Erkrankten und Verletzten ist es
notwendig, dass kompetente Hilfe schnell vor Ort
ist. Diese kompetente Hilfe kann auch durch gut
ausgebildete Rettungsassistenten geleistet werden.

Rettungsdienst in Baden-Württemberg 
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Seit dem Jahr 2002 fördern die Er satz kas -
sen am bu lan te Hospiz diens te. Zu Beginn
wurden noch 0,15 EUR je Versicherten für
die Förderung am bulanter Pfle ge dienste zur
Verfügung gestellt. Im Lau fe der Jah re hat
sich der Förderbetrag immer weiter erhöht.

In Gesamtzahlen ausgedrückt be deu tet
dies, dass die Ersatz kassen in Ba den-Würt-
temberg die vom Lan des aus schuss Hospiz -
förderung er mittel ten Förderanträge der
ambulanten Hospizdienst mit einen Ge -
samt för der betrag von über 730.000 EUR 
im Jahr 2008 unterstützen. Die Förder -
summe hat sich im Vergleich zu 2007 da-
mit um über 10 % er höht. Im Vergleich 
zu 2006 sogar um über 27 %.

Die Ersatzkassen würdigen und unter stüt zen da -
durch die Arbeit der ambulanten Hospizdienste, 
die einen wichtigen Beitrag in der Versorgung der
be trof fenen Menschen leisten.

Die am bu lan -
te Hos piz -
arbeit möch te
die Le bens  -
qualität ster -
bender Men -
schen ver bes -
sern. Im Vor -
der grund
steht bei ihr
die ambu lan -
te Betreu ung
im Haus halt
oder in der
Familie mit
dem Ziel, den
ster benden
Men schen ein
mög lichst
wür  devolles
und selbst be stimm tes Le ben bis zum Ende zu er -
mög lichen. Die Wünsche und Be dürfnisse der ster-
benden Menschen und ihrer Angehörigen stehen

im Mit tel punkt der Hos pizarbeit. Ein
ganz wesentlicher Bestandteil der
ambulanten Hospizarbeit ist das
Engagement vieler Ehrenamtlicher.
Durch ihr qua lifiziertes En gagement
leis ten sie ebenso wie professionelle
Mitarbeiter einen un verzicht baren
Beitrag zur Teilnahme des sterben-
den Menschen und der ihm nahe
Stehenden am Leben.

Die Ersatzkassen in Baden-Würt -
tem berg be ken nen sich ausdrück -
lich zur Förderung der ambulanten
Hospizarbeit. Denn diese leistet
einen un ver zicht ba ren Beitrag da-
zu, dass der palliative Versor gungs -
bedarf in seiner Art und von sei-
nem Umfang, durch den Einsatz
ehrenamtlich tätiger Personen im
Haushalt oder der Familie erfüllt
werden kann.

Förderung ambulanter Hospizdienste

Hospiz: Mit Hospiz wird meist eine spezielle Pflegeeinrichtung bezeichnet,
die Sterbende im Sinne der Palliativpflege umfassend versorgt. Es gibt
ambulante, teilstationäre und stationär tätige Hospizvereinigungen.

Unter Hospiz versteht man heute aber nicht nur eine konkrete Institution,
sondern es kann auch ein Konzept der ganzheitlichen Sterbe- und Trauer-
begleitung damit beschrieben werden. Hospize wollen fünf Qualitätskrite-
rien verwirklichen:

• Kranke und seine Angehörigen stehen im Zentrum des Dienstes

• Unterstützung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team

• Einbeziehung freiwilliger Begleiterinnen und Begleiter

• Palliative care (Palliativmedizin – Sorge für Schmerzfreiheit und Le  -
bensqualität) statt medical care (auf Heilung gerichtete Be handlung), kurz
heißt das: Lebensqualität statt Lebensquantität

• Trauerbegleitung

IN F O B OX:

Hilfe im Alter: 
Menschliche Nähe und Zuneigung

Dazu ist es von Seiten des Gesetzgebers notwen-
dig, die Ausbildung der Rettungsassistenten/innen
zu vereinheitlichen und verbessern. Auch eine Aus-
weitung der Kompetenzen muss in Erwägung gezo-
gen werden.

Die Ersatzkassen sind jederzeit zu einer konstruktiven
Diskussion bereit. Ziel muss es sein sach ge rech te Lö -
sungen in diesem wichtigen Bereich der Versorgung
der Versicherten zu finden. Es gilt Mo der nität mit
Wirtschaftlichkeit im Rettungsdienst zu verbinden.
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Die seit vielen Jahren in Baden-Württemberg prakti-
zierte Sprechstundenbedarfsregelung und die zwischen
den Krankenkassenverbänden in Baden-Würt temberg
praktizierte Umlage der Kosten für den Sprech stun -
den bedarf wird derzeit im Land stark dis ku tiert.

Als Sprechstundenbedarf bezeichnet man die von
den Ärzten für mehrere Patienten und für Notfallbe-
handlungen verwendete Materialien, die nicht mit
den ärztlichen Leistungen abgegolten sind. Dazu
kommen Impf seren, die im Rahmen von Schutz-
impfungen verwendet werden. Die Kosten hierfür
betragen GKV-über greifend für Baden-Württem-
berg ca. 300 Mio. EURO und wurden bisher inner-
halb der GKV aufgrund der Fallzahlen verteilt.
Dadurch entfielen auf die Er satz kassen in Baden-
Württemberg ein Anteil von ca. 100 Mio. EURO.

Aufgrund dieser hohen Beträge ist eine möglichst
gerechte Verteilungsregelung der auf die einzelnen
Kassen entfallenden Anteile von höchster Wichtig-
keit. Nachdem nunmehr durch das GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz die Möglichkeit geschaffen
wurde, Verträge im ärztlichen Bereich auch mit an -
deren Vertragspartnern als mit den Kassenärztli chen
Vereinigungen abzuschließen, stellt sich die Frage,
ob bzw. wie künftig diese Kosten aufgeteilt werden. 

Gründe hierfür sind zum einen der von der AOK Ba -
den-Württemberg abgeschlossene Vertrag über die

hausarztzentrierte Versorgung, welcher keine Abrech-
nung mehr über die Kassenärztliche Vereinigung Ba -
den-Württemberg vorsieht. Dadurch er scheint ein
Rück griff auf die abgerechneten Fallzahlen als Grund -
lage für die Kostenaufteilung nicht mehr möglich.
Auch die Tatsache, dass Schutzimpfungen im Rahmen
dieses Vertrages nicht mehr auf Basis von Impfziffern
abgerechnet werden, sondern Teil einer Vergütungs-
pauschale sind, lässt die bisherige Kostenaufteilung
nach Impffrequenzen nicht mehr zu. Aus diesen Grün-
den wurden die bisherigen Sprechstundenbedarfsver-
einbarungen bzw. die Schutzimpfungsvereinbarung
sowie die daraus folgenden Verteilungsregelungen
von allen Beteiligten zum 30.09.2008 gekündigt.

Derzeit laufen auf allen Ebenen und unter großem
Zeit druck Gespräche, um eine für alle Beteiligten ak -
zep table Regelung für die Abrechnung von Sprech -
stun  denbedarf und Impfseren zu erarbeiten. Sollte dies
nicht gelingen, bliebe als Alternative lediglich noch
der Bezug von bisherigem Sprechstundenbedarf sowie
Impfseren als Einzelverordnung, was zu erheblichen
Kostensteigerungen in diesen Bereichen führen würde.

Die VdAK/AEV Landesvertretung setzt sich dafür
ein, dass es in Baden-Württemberg eine für alle
Beteiligten praktikable Lösung des Problems geben
wird. Im Vordergrund steht hierbei natürlich auch,
kostengünstige Vereinbarungen für die Ersatzkas-
sen-Versicherte zu schaffen.

Sprechstundenbedarfsregelung 
in Baden-Württemberg vor dem Aus?

Bundesforschungsministerin Dr. Annette Scha -
van zeich nete Anfang Juni in Berlin die BioRe-
gio STERN Management GmbH als einen der
Gewinner der ers ten Runde des Wettbewerbs
„Gesundheitsregionen der Zukunft“ aus. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung,
BMBF, wird das Konzept für ein Anwenderzen-
trum für Regenerative Medizin in der Region
Ne ckar-Alb, kurz: REGiNA, in den kommenden
neun Mo naten mit bis zu 100.000 Euro för-
dern. Der Verband der Angestellten-Kranken-
kassern (VdAK) und der Arbeiter-Ersatzkas-
sen-Verband (AEV) in Baden-Württemberg
sind zwei der Partner des Konsortiums.

Der Wettbewerb „Gesundheitsregion der Zukunft“,
der die Zusammenarbeit von Verantwortlichen aus

medizinischer Forschung, Entwicklung und Gesund-
heitsversorgung einer Region fördert, ist mit insge-
samt 40 Millionen Euro ausgestattet. Eine Jury
zeichnete jetzt die 20 besten Konzepte aus, von
denen im Jahr 2009 bis zu fünf Regionen ausge-
wählt werden, die das BMBF dann vier Jahre lang
mit bis zu zehn Millionen Euro pro Region bei der
Umsetzung unterstützen wird.

Das Siegerkonzept der BioRegio STERN Manage-
ment GmbH sieht vor, dass 26 Partner in der Re -
gion Neckar-Alb ein Anwenderzentrum für Regene-
rative Medizin aufbauen. Dieses neue Fachgebiet
der Medizin soll helfen, erkrankte oder verletzte
Zel len, Gewebe oder Organe zu heilen bezie-
hungsweise wieder herzustellen. Im Mittelpunkt des
Konzeptes steht, neben der Entwicklung neuer Be -

Die Ersatzkassen gehören zu den Gewinnern des BMBF-
Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der Zukunft“
REGiNA beschleunigt Entwicklung und Anwendung neuer Therapieformen
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Ersatzkassen und Heilbäderverband schließen Rahmenvertrag 
über kurortspezifische Heilmittel in Baden-Württemberg ab.
Ab sofort können die Versicherten von Ersatzkassen aus ganz Deutschland in Baden-Württemberg kurortspezi fische
Heilmittel im Rahmen einer genehmigten Badekur in Anspruch nehmen. Einen entsprechenden Vertrag haben die ge -
nannten Kassen und der Heilbäderverband Baden-Württemberg rückwirkend zum 1.2. diesen Jahres abgeschlossen.

Die bisher unterschiedlichen Regelungen in Baden-Württemberg wurden dadurch vereinheitlicht.

Durch diesen Vertrag können die Versicherten in Baden-Württemberg ortstypische Heilmittelanwendungen, wie 
z. B. Moorbehandlung, Kneipp-Anwendungen, Bewegungstherapien im Thermalwasser, etc. genießen. Um eine
hohe Behandlungsqualität zu sichern, dürfen diese Leistungen nur von Gemeinden, bzw. Städten angeboten wer-
den, die den Titel „Anerkannter Kurort“ zugesprochen bekommen haben und Mitglied im Heilbäderverband sind. 

Durch den neuen Rahmenvertrag wurde nicht nur eine bessere Betreuungsmöglichkeit für die Ersatzkassenver -
sicherten geschaffen, sondern gleichzeitig die Ambitionen Baden-Württembergs, Gesundheitsland Nummer eins
zu werden, gestärkt.

Spezialheft Rehabilitation im Rahmen des Landes-Qualitätsberichtes erschienen.
Die Ersatzkassenverbände engagieren sich in der Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung“ des
Ministeriums und waren an der Erarbeitung der Broschüre beteiligt.

Ziel des Spezialheftes „Rehabilitation“ im Rahmen des Landes-Qualitäts-Berichts Gesundheit
Baden-Württemberg ist es, die Struktur, Bedeutung und Qualität in der Rehabilitation in Ba -
den-Württemberg zu beschreiben. Anhand verschiedener Qualitätskriterien wird aufgezeigt,
wo die Rehabilitationsträger und -einrichtungen in Baden-Württemberg ansetzen, um die
Qualität von Rehabilitationsmaßnahmen zu sichern und ggf. zu verbessern.

Wichtige Qualitätsmerkmale sind als Fragen formuliert und werden anschließend beant -
wortet. Damit sollen für den Leser die wesentlichen Ge sichtspunkte guter Qualität bei der

rehabi litativen Versorgung hervor gehoben werden.

Die Broschüre kann bei der VdAK/AEV-Landesvertretung angefordert werden.

K U R Z G E M E L D E T

handlungsmethoden, vor allem die Patientenversor-
gung. Bestandteil des Entwurfs ist daher unter an -
de rem auch ein bundesweites Leitsystem, das Pa -
tien ten und niedergelassene Ärzte über Anwen-
dungsmöglichkeiten und Therapieformen informiert
und berät.

In der BioRegion STERN wurden in den vergangenen
Jahren bereits bedeutende Fortschritte im Be reich
der regenerativen Medizin gemacht, beispielsweise
bei der Behandlung von Patienten mit chronischen
Wunden, Erkrankungen des Bewegungsapparats
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. BioRegio STERN-

Geschäftsführer Dr.
Klaus Eichenberg er -
klärt, dass die rege -
nerative Medizin die
me dizinische Versor-
gung nachhaltig ver-
ändern wird. Die in -
ter dis zi pli näre Zusam -
men arbeit im Sinne
von REGiNA soll nicht
nur die Einführung
dieser hoch inno va -
tiven Be hand lungs -
methoden be schleu -
nigen, sondern sie
auch zum Standard 
in der Pa tienten ver sor -
gung machen. 

Die 5 Gewinner aus Baden-Württemberg
Titel der Gesundheitsregion Institution Ort

Gesundheitsregion Ortenau/Kinzigtal Gesundes Kinzigtal GmbH Haslach

Metropolregion Rhein-Neckar –
Raum für Gesundheit

Metropolregion Rhein-Neckar Mannheim

Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden  
durch ADIPOSITAS-Prävention und -therapie

Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart GmbH

Stuttgart

Gesundheitsregion REGiNA: 
Ein Anwenderzentrum der Regenerativen 
Medizin in der Region Neckar-Alb

BioRegio STERN Management
GmbH

Tübingen

Plattform, Instrumente und Medizin für die 
Ursachenbekämpfung von Stoffewechselstörungen

Innovationsregion Ulm Ulm



Ausgewählte Basisdaten des
Gesundheitswesens

Ausgewählte Basisdaten – 
15. Auflage erschienen

Die Broschüre „Ausgewählte Basisdaten des Ge sund -
heitswesens 2007“ ist in der 15. Auflage er schienen.
Grafiken und Tabellen stellen in prägnanter Weise
Daten aus verschiedenen Bereichen des Gesund -
heits wesens dar. Ergänzt werden diese zusätzlich
durch volkswirtschaftliche und internationale Fakten.
Neu eingefügt wurde das Kapitel „Be völkerung und
Demographie“ Die Broschüre kann per E-Mail
(basisdaten@vdak-aev.de) oder Fax 02241 – 10 85
67 bestellt werden. Die Grafiken und Tabellen der
aktuellen Auflage stehen auf unserer Webseite im
pdf-Format zum Download zur Verfügung unter:

http://www.vdak-aev.de/presse/daten/
basisdaten_broschuere/index.htm

Ungleiche Partner  

Patientenselbsthilfe und 
Wirtschaftsunternehmen 
im Gesundheitssektor

Die Diskussion über die Beziehungen zwischen der
gesundheitsorientierten Selbsthilfe und den Wirt-
schaftsunternehmen ist in vollem Gange; vermehrt
werden die Beziehungen zu Wirtschaftsunternehmen
und  mögliche Einflussnahmen diskutiert. Solche De -
batten sowie Leitlinien für Spenden und Sponsoring
sind wichtige Schritte, um als Selbsthilfeorganisation
und Selbsthilfegruppe glaubwürdig zu bleiben.

In Zusammenarbeit mit der Sozialwissenschaftlerin
und Journalistin Erika Feyerabend und dem Journa-
listen Klaus-Peter Görlitzer haben die Ersatzkassen
und ihre Verbände die 28-seitige Broschüre “Unglei-
che Partner – Patientenselbsthilfe und Wirtschafts-
unternehmen im Gesundheitssektor“ aufgelegt.

Die Broschüre gibt Tipps zum Umgang der Patien-
tenselbsthilfe mit Wirtschaftsunternehmen, gibt
Hin weise zu Leitsätze zur Unabhängigkeit der
Selbsthilfe, nennt praktische Alternativen und hilf-
reiche Kontakte und vieles mehr.

Die Broschüre kann kostenlos im Internet unter
www.vdak-aev.de/LVen/BAW/Versicherte/
Selbsthilfe heruntergeladen werden.

Informationen zu der Initiative
„JOB“ (2007 bis 2010)

I. Was ist Grundlage der Initiative?

Zur Unterstützung einer tatsäch-
lichen Verbesserung der Teilhabechancen behin-
derter und schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
koordiniert das zuständige Bundesministerium (für
Arbeit und Soziales) seit 2004 die Initiative >>Job
– Jobs ohne Barrieren << - Initiative für Ausbil-
dung und Beschäftigung behinderter Menschen
sowie betriebliche Prävention.

II. Welche Ziele werden mit der Initiative verfolgt?

Ziele der Initiative sind
• Stärkung der Ausbildungsbereitschaft der Arbeit-

geber und Verbesserung der betrieblichen Aus-
bildungsmöglichkeiten für behinderte und
schwer behinderte Jugendliche

• Verbesserung der Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen, insbesondere in kleinen und
mittleren Betrieben

• Förderung betrieblicher Prävention zur Erhaltung der
Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft in Un ter neh -
men, Betrieben und Dienststellen durch Ein führung
eines betrieblichen Eingliederungs ma nagements.

Umfangreiche Informationen über die Fortführung
der Initiative und die Förderung von Projekten und
der Bekanntmachung von Aktivitäten sind in der
aktuellen Fassung der Broschüre zur Initiative (vgl.
Anlagen) zusammengestellt. 

Die Broschüre kann direkt beim BMAS (siehe
Impressum) bestellt werden und steht im Internet
als Download-PDF unter www.bmas.de/
coremedia/generaor/2746/leistungen_an_
arbeitgeber_die_790.html zur Verfügung.

B Ü C H E R
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